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Bistums-KODA Mainz – Informationen der Mitarbeiterseite 
 

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

nach den Ferien, in denen viele Bedienstete einen hoffentlich schönen Urlaub verbringen konnten, 

möchten wir Ihnen die neuesten Informationen aus der KODA zukommen lassen. In dieser Ausgabe 

berichten wir über die Anpassung der AVO Mainz an die Entgeltordnung des TVöD, die mit diesen Be-

schlüssen nun abgeschlossen ist. 

 

Anpassung der AVO Mainz an die 

Entgeltordnung TVöD 

In ihrer letzten Sitzung vor der Sommerpause 

hat die KODA noch einmal eine Reihe von Be-

schlüssen gefasst und damit die Anpassung der 

AVO Mainz an die neue Entgeltordnung des 

TVöD vollzogen. 

Insgesamt mussten vier Anlagen angepasst 

werden, die sich mit der Eingruppierung einzel-

ner kirchlicher Berufsgruppen befassen. 

Angepasst werden musste aber zunächst die 

AVO in ihrem allgemeinen Teil. Bei Umstellung 

auf den TVöD 2005 wurde ein Vorbehalt in die 

AVO aufgenommen. Der TVöD enthielt damals 

noch Leerparagraphen, weil es noch keine Ent-

geltordnung gab. Diese Leerparagraphen wur-

den damals von der Geltung für die AVO ausge-

nommen, weil niemand zu diesem Zeitpunkt 

wusste, wie die Paragraphen inhaltlich einmal 

aussehen würden und ob das dann zur AVO 

passen würde. Inzwischen ist aber mit Einfüh-

rung der Entgeltordnung klar, welchen Inhalt 

So war der Urlaub!               Foto: G. Pellekoorne 

diese Regelungen haben, so dass nun auch de-

ren Geltung für die AVO Mainz geregelt werden 

konnte. Dies geschah durch Streichung des bis-

herigen § 2 Abs. 3 AVO Mainz. 

Angepasst wurden die Anlagen 5, 6, 15 und 21, 

die auch bisher schon die Eingruppierungen für 

die Berufsgruppen der Gemeindereferenten 

und Gemeindeassistenten, Pastoralreferenten 

und Pastoralassistenten, Kirchenmusiker und 

Küster enthielten. An den Eingruppierungen 

wurde durch die Beschlüsse nichts verändert. 

Die bisherigen Vergütungsordnungen wurden 

aber in das neue System der Entgeltordnung 

eingepasst: 
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- Alle  tragen nun den neuen Titel „Ent-

geltordnung“ (statt bisher Vergütungs-

ordnung) 

- Alle werden als sog. spezielle Tätig-

keitsmerkmale im Sinne der Entgelt-

ordnung TVöD geführt, d.h. sie haben 

Vorrang vor den allgemeinen Tätig-

keitsmerkmalen der Entgeltordnung 

des TVöD 

- Deshalb wurde auch die Eingruppie-

rung nach der Entgeltordnung des 

TVöD ausgeschlossen, die Eingruppie-

rung richtet sich nach der entsprechen-

den Anlage. 

- Gestrichen wurde auch eine Regelung 

zur Anrechnung von Bewährungszei-

ten, nachdem der TVöD keine Bewäh-

rungsaufstiege mehr kennt. 

Lange diskutiert wurde in der KODA ein Spezi-

alfall, der nur die beiden Berufsgruppen der 

Pastoral- und Gemeindereferenten betrifft: In 

wenigen Fällen übernehmen Mitglieder dieser 

Berufsgruppen Aufgaben im Bischöflichen Or-

dinariat, z.B. als Abteilungsleiter oder im Be-

reich der besonderen Seelsorge in Krankenhäu-

sern o.ä.. Hier wurde schon immer geregelt, 

dass bei Ausübung auf einer Stelle im Bischöfli-

chen Ordinariat die Eingruppierung sich nach 

den allgemeinen Eingruppierungsrichtlinien 

des TVöD (früher BAT) richten sollte. Es wurde 

aber nie geklärt, was sind eigentlich „Stellen im 

Bischöflichen Ordinariat“. Die dafür eingerich-

tete Arbeitsgruppe der KODA tat sich schwer 

damit, eine Abgrenzung zu treffen: was ist noch 

„normale“ Tätigkeit der Berufsgruppe Ge-

meinde- bzw. Pastoralreferent und was ist eine 

Stelle im Bischöflichen Ordinariat? Nicht ge-

rade erleichtert wurde diese Diskussion durch 

die unterschiedlichen Zuständigkeiten nach 

MAVO: Während für die Stellen im Bischöfli-

chen Ordinariat die MAV des Bischöflichen Or-

dinariates zuständig ist, gibt es für die Berufs-

gruppen die MAV der Gemeindereferenten 

bzw. die MAV der Pastoralreferenten. Nach 

MAVO gehören aber zur Zuständigkeit der 

MAV des Bischöflichen Ordinariates auch Stel-

len in der besonderen Seelsorge, z.B. in der 

Krankenhausseelsorge. Schließlich einigte man 

sich darauf, folgende klarstellenden Regelun-

gen als Protokollnotiz in die Anlagen 5 und 6 

aufzunehmen: 

1. Es werden bestimmte Bereiche ausge-

nommen aus dem Begriff „Stellen im 

Bischöflichen Ordinariat“, nämlich 

Stellen auf der Ebene der Dekanate, in 

der Kategorialseelsorge, im Schul-

dienst sowie in den Katholischen Ju-

gendzentralen. Pastoral- bzw. Gemein-

dereferenten, die solche Stellen inne-

haben, üben eine „normale“ Tätigkeit 

ihrer Berufsgruppe aus und werden 

deshalb auch nach der Entgeltordnung 

für diese Berufsgruppe eingruppiert. 

2. Der Begriff „Stellen im Bischöflichen 

Ordinariat“ ist anders zu verstehen als 

der Begriff „Bischöfliches Ordinariat“ 

nach der MAVO, d.h. die Zuständigkeit 

der MAV des Bischöflichen Ordinaria-

tes z.B. für Stellen auf Ebene der Deka-

nate oder in den Katholischen Jugend-

zentralen bleibt weiterhin bestehen, 

auch wenn sie nach der Entgeltord-

nung nicht als Stellen im Bischöflichen 

Ordinariat gelten. 

3. Für die wenigen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter, die bisher auf Stellen im 

Bischöflichen Ordinariat sind und de-

ren Eingruppierung sich vielleicht 

durch die Neuregelung verändern (ver-

schlechtern) könnte, wurde eine Be-

sitzstandsregelung geschaffen, so dass 

sie auch weiterhin ihre bisherige Ein-

gruppierung behalten. 

Nach diesen umfangreichen Beschlüssen ist die 

Anpassung der AVO Mainz an die Entgeltord-

nung des TVöD abgeschlossen. Die KODA kann 
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sich nun wieder verstärkt den anderen Themen 

widmen, die noch in der Beratung sind. 

 

Die weiteren Themen in der KODA: 
➢ Orientierungszeit für Gemeinde- und 

PastoralreferentInnen 

➢ Ordnung für Fort- und Weiterbildung 

➢Sachgrundlose Befristungen 

 

Neues Mitglied in der KODA 

Durch den Wechsel an der Spitze des Personal-

dezernates gibt es auch eine Veränderung in 

der Besetzung der Bistums-KODA. Für Domka-

pitular Klaus Forster wurde der neue Finanzdi-

rektor Christof Molitor in die KODA berufen. 

Wir wünschen Domkapitular  Forster für seine 

neuen Aufgaben alles Gute und Gottes reichen 

Segen.

 

 

 

Die Dienstnehmervertreter der Bistums-KODA Mainz: 
 

Gruppe 1 
Kirchengemeinden 

Pellekoorne, Gerardus  
Tel: 0641-56559918 
Email: gerardus.pellekoorne@koda-mas-mainz.de  

Gruppe 2 
Bischöfliches Ordinariat 

Volk, Wolfgang 
Tel. 06131-253-211 
Email: wolfgang.volk@koda-mas-mainz.de 

Gruppe 3 
Schulen 

Walter, Gabriele   
Tel.: 0173-3238226 
Email: gabriele.walter@koda-mas-mainz.de 

Gruppe 4 
Religionslehrer i. K. 

Schnersch, Martin 
Tel./Fax: 06136-954853 
Email: martin.schnersch@koda-mas-mainz.de 

Gruppe 5 
Gemeinde-/Pastoralreferenten 

Horn, Markus 
Tel:  0175-5270494 
Email: markus.horn@koda-mas-mainz.de   

Gruppe 6 
Sonstige Einrichtungen 

Schorr-Medler, Petra 
Tel.  06131-28944310 
Email: petra.schorr-medler@koda-mas-mainz.de 
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